
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in Hofgeismar das 
folgende Kirchengesetz beschlossen: 

 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes  

über die Zweite Theologische Prüfung 

 

Vom 25. November 2009 

 

 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über die Zweite Theologische Prüfung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 16. Januar 2002 (KABl. S. 24), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur 

Änderung der Verordnung über die Zweite Theologische Prüfung vom 28. November 2007 

(KABl. 2008 S. 41), wird wie folgt geändert:  

 

§ 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden vor dem Wort „einmal“ die Wörter „in der Regel“ eingefügt. 

2.  Es wird ein neuer Satz 3 mit folgendem Wortlaut angefügt: „Über weitere Prüfungs- und 

Meldetermine entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsamtes.“ 

 

 

Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Die Präses der Landessynode 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

 
Kirchenrätin Ute Heinemann 

 


